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Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2001/13/0209 E 11. Mai 2005 RS 1 

Stammrechtssatz 

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes können vertragliche Vereinbarungen zwischen 
nahen Angehörigen für den Bereich des Steuerrechts nur als erwiesen angenommen werden und damit 
Anerkennung finden, wenn sie 

 1. nach außen ausreichend zum Ausdruck kommen, 

 2. einen eindeutigen, klaren und jeden Zweifel ausschließenden Inhalt haben und 

 3. auch zwischen Familienfremden unter den gleichen Bedingungen abgeschlossen worden 
wären. 

Auch die Erfüllung vertraglicher Vereinbarungen zwischen nahen Angehörigen muss diesen Anforderungen 
genügen (Hinweis E 29. Juni 1995, 93/15/0115; E 24. Oktober 1995, 92/14/0020; E 17. Dezember 2001, 
98/14/0137; E 31. März 2003, 98/14/0164 und 99/14/0071; E 4. Juni 2003, 97/13/0208 und 2001/13/0300; E 1. 
Juli 2003, 98/13/0184; E 16. September 2003, 97/14/0054; E 18. März 2004, 2003/15/0049). Diese in der 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes für die steuerliche Anerkennung von Verträgen zwischen nahen 
Angehörigen aufgestellten Kriterien haben ihre Bedeutung im Rahmen der - vom Verwaltungsgerichtshof nur 
auf ihre Schlüssigkeit zu prüfenden - Beweiswürdigung und kommen daher in jenen Fällen zum Tragen, in 
denen berechtigte Zweifel am wahren wirtschaftlichen Gehalt einer behaupteten vertraglichen Gestaltung 
bestehen. 


